
Achte Eindämmungsverordnung der Stadt Halle (Saale)
Aufgrund von § 16 Absatz 1 und 2 der Fünfzehnten Verordnung 

über Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuarti-

gen Coronavirus SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt (Fünfzehnte 

SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung - 15. SARS-CoV-2-

EindV) vom 23. November 2021 (GVBl. LSA S. 516), zuletzt 

geändert durch die Vierte Verordnung zur Änderung der Fünf-

zehnten SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung vom 17.  Janu-

ar 2022 (GVBl. LSA S. 2), in Verbindung mit §§ 32, 28 Absätze 1 

und 3, 28a, 25, 29, 30 und 54 des Gesetzes zur Verhütung und 

Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infek-

tionsschutzgesetz - IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), 

zuletzt geändert durch Artikel 1 und 2 des Gesetzes zur Stärkung 

der Impfprävention gegen COVID-19 und zur Änderung weiterer 

Vorschriften im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie 

vom 10. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5162) wird verordnet:

§ 1 Ziele, Begriffsbestimmungen und Inhalte der
Absonderungspflichten

(1) Ziel dieser Verordnung ist die effektive Eindämmung der fort-

schreitenden Verbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 und der 

hierdurch verursachten Krankheit COVID-19 durch Maßnahmen 

zum Schutz der öffentlichen Gesundheit und zur Bewältigung der 

Auswirkungen auf das Gesundheitswesen.

(2) Absonderung ist der allgemeingültige Oberbegriff für die Be-

griffe „häusliche Quarantäne“ und Isolation und bedeutet, sich 

von anderen Personen zum Schutze der Allgemeinheit oder des 

Einzelnen vor ansteckenden Krankheiten fernzuhalten. In dieser 

Verordnung wird der Begriff der Quarantäne auch als Synonym 

für die Isolation oder häusliche Quarantäne verwendet.

(3) Ein „PCR-Test“ ist eine Testung durch eine Labordiagnostik 

mittels Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere Me-

thoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik) auf das Corona-

Virus SARS-CoV-2.

Ein negativer PCR-Test im Sinne dieser Verordnung liegt vor, 

wenn das Ergebnis der Testung keinen Nachweis einer aktuellen 

Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 ergeben hat; sofern 

ein PCR-Test im Rahmen einer Freitestung durchgeführt wurde, 

gilt das Testergebnis als negativ, wenn der gemessen Ct-Wert 

größer als 30 ist (z.B. 31 oder 32).

Ein „POC-Antigen-Schnelltest“ ist ein Test zum direkten Er-

regernachweis vom Corona-Virus SARS-CoV-2, der durch eine 

hierzu beauftragte Teststelle i.S. des Absatz 13 durchgeführt wird. 

Ein zertifizierter Antigenschnelltest ist ein vom Paul-Ehrlich- 

Institut (=PEI) überprüfter POC-Antigen-Schnelltest, der hier auf-

gelistet ist:

www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/ 

evaluierung-sensitivitaet-sars-cov-2-antigentests.pdf und der 

durch eine hierzu beauftragte Teststelle i.S. des Absatz 13 durch-

geführt wird.

Negative POC-Antigen-Schnelltests, zertifizierte Antigenschnell-

tests, oder Selbsttests im Sinne dieser Verordnung liegen vor, 

wenn das Ergebnis der Testung keinen Nachweis einer aktuellen 

Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 ergeben hat.

(4) Ein „Selbsttest“ ist ein von der Person selbst oder einer an-

deren Person vorgenommener POC-Antigen-Schnelltest auf das 

SARS-CoV-2 Corona-Virus, der nicht nach § 1 Absatz 1 Nr. 4 der 

TestV bescheinigungsfähig (=Ausstellung eines Zeugnisses) ist. 

(5) Gemeinschaftseinrichtungen sind Einrichtungen i.S. des § 33 

und § 36 Absatz 1 Nr. 2 bis Nr. 6 IfSG in Halle (Saale), z.B. Schu-

len, Horte und sonstige Kindertageseinrichtungen.

(6) Einwohner ist, wer in der Stadt Halle (Saale) wohnt.

(7) Schüler sind Einwohner, die öffentlichen Schulen oder Schu-

len in freier Trägerschaft i.S. des § 2 Schulgesetz Sachsen-Anhalt 

in Halle (Saale) besuchen.

(8) Eine „asymptomatische“ Person ist eine Person, bei der ak-

tuell kein typisches Symptom für eine Infektion mit dem Corona-

Virus SARS-CoV-2 vorliegt. Eine „symptomatische“ Person ist 

eine Person, bei der aktuell typische Symptome für eine Infektion 

mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 vorliegen. „Symptome“ 

sind Anzeichen, die auf eine Infektion mit dem Corona-Virus 

SARS-CoV-2 hinweisen. Typische Symptome einer Infektion mit 

dem Corona-Virus SARS-CoV-2 sind z.B. Schnupfen, verstopfte 

Nase, Atemnot, Halskratzen, neu auftretender Husten, Fieber und 

Geruchs- oder Geschmacksverlust. 

(9) Eine „positiv getestete“ Person ist jede Person, der von einem 

Gesundheitsamt oder von der die Testung vornehmenden oder 

auswertenden Stelle mündlich, elektronisch oder schriftlich mit-

geteilt wurde, dass ein bei ihr vorgenommener PCR-Test für den 

direkten Erregernachweis des Corona-Virus ein positives Ergeb-

nis aufweist; in Bezug auf enge Kontaktpersonen und Haushalts-

kontaktpersonen kann die positiv getestete Person als „Quellfall“ 

bezeichnet werden.

(10) Eine „besorgniserregende Virusvariante“ ist eine Virusva-

riante des Corona-Virus, die sich in ihren Erregereigenschaften 

wie beispielsweise der Übertragbarkeit, der Virulenz oder der 

Suszeptibilität gegenüber der Immunantwort von Personen rele-

vant von den herkömmlichen Virusvarianten unterscheiden; die 

SARS-CoV-2-Varianten B.1.1.7 (Alpha), B.1.617.2 (Delta) und 

B.1.1.529 (Omikron) sind keine besorgniserregenden Virusvarian-

ten im Sinne dieser Verordnung.

(11) Die SchAusnahmV ist die „Verordnung zur Regelung von 

Erleichterungen und Ausnahmen von Schutzmaßnahmen zur Ver-

hinderung der Verbreitung von COVID-19“ vom 8. Mai 2021 

(BAnz AT 08.05.2021 V1), die zuletzt durch Artikel 1 der Ver-

ordnung vom 14. Januar 2022 (BAnz AT 14.01.2022 V1) geän-

dert worden ist. Die TestV ist die „Verordnung zum Anspruch auf 

Testung in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Corona-

virus SARS-CoV-2“ vom 21.09.2021 (BAnz AT 21.09.2021 V1) 

zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 7.  Janu-

ar 2022 (BAnz AT 10.01.2022 V1).

(12) Eine genesene Person ist eine Person im Sinne des § 2 Nr. 4 

der SchAusnahmV, mithin eine asymptomatische Person, die im 

Besitz eines Genesenennachweises im Sinne des § 2 Nr. 5 der 

SchAusnahmV ist. Eine geimpfte Person ist eine Person im Sin-

ne des § 2 Nr. 2 der SchAusnahmV, mithin eine asymptomatische 

Person, die im Besitz eines Impfnachweises im Sinn des § 2 Nr. 3 

der SchAusnahmV ist.

„Nicht quarantänepflichtige“ Kontaktpersonen sind folgende 

vier Personengruppen:

a) Personen mit einer Auffrischimpfung (Boosterimpfung), 

hierfür sind insgesamt drei Schutzimpfungen gegen das Corona-

virus SARS-CoV-2 erforderlich (auch bei jeglicher Kombination 

mit dem Impfstoff Janssen (=Johnson & Johnson)) 

b) Personen mit einer zweimaligen Schutzimpfung gegen das 

Coronavirus SARS-CoV-2 ab dem 15. Tag bis zum 90. Tag nach 

der zweiten Schutzimpfung. Das Erfordernis einer zweiten Imp-

fung gilt auch für den Impfstoff Janssen (=Johnson & Johnson)

c) geimpfte genesene Personen. Dieses sind  

- geimpfte Personen mit einer nachgewiesenen COVID-19-Durch-

bruchsinfektion und  

- genesene Personen, die mindestens eine Schutzimpfung gegen 

das Coronavirus SARS-CoV-2 im Anschluss an eine nachgewie-

sene COVID-19-Erkrankung erhalten haben.

d) genesene Personen ab dem 28. Tag bis zum 90. Tag ab dem 

Datum der Abnahme des positiven Tests.

Alle Schutzimpfungen dürfen nur mit einem in der Europäischen 

Union zugelassenen Impfstoff gegen das Coronavirus SARS-

CoV-2  erfolgt sein.

(13) Eine „beauftragte Teststelle“ ist eine Teststelle im Sinne des 

§ 6 Absatz 1 der TestV mit Sitz in Halle (Saale). Hierzu gehören 

u.a. Apotheken, Ärzte, von der Stadt Halle (Saale) beauftragte 

Teststellen, oder auch das Corona-Testzentrum in der Magdebur-

ger Straße 22 in Halle (Saale). 

(14) Soweit eine Person, für die nach den Regelungen dieser Ver-

ordnung eine Quarantäne angeordnet ist, geschäftsunfähig oder in 

der Geschäftsfähigkeit beschränkt ist, hat die Person, der die Per-

sonensorge zukommt, für die Erfüllung der Verpflichtungen nach 

dieser Verordnung zu sorgen. Die gleiche Verpflichtung trifft den 

gesetzlichen Betreuer der quarantänepflichtigen Person, soweit 

dies zum Aufgabenkreis der gesetzlichen Betreuung gehört.

§ 2 Absonderung bei mit POC-Antigen-Schnelltest positiv
getesteten Einwohnern

(1) Ein Einwohner, bei dem ein POC-Antigen-Schnelltest oder 

zertifizierter Antigenschnelltest i.S. des § 1 Absatz 3 mit posi-

tivem Ergebnis durchgeführt wurde und der sich nicht bereits 

aufgrund einer Verpflichtung nach §§ 3 bis 6 in Quarantäne ab-

sondern muss, muss sich unverzüglich einem PCR-Test (Kontroll-

test) unterziehen; bis zum Erhalt des Ergebnisses des Kontrolltests 

muss sich der Einwohner unverzüglich in Quarantäne absondern.

Zum Zweck der Kontrolltestung kann der Einwohner das Corona-

Testzentrum in der Magdeburger Straße 22, 06108 Halle (Saale), 

oder eine andere beauftragte Teststelle i.S. des § 1 Absatz 13 in 

Halle (Saale) aufsuchen. Für den Weg dorthin und zurück gelten 

die in § 7 Absatz 4 Satz 3 benannten Auflagen. 

Im Falle eines negativen PCR-Testergebnisses der Kontrolltestung 

endet die Quarantäne mit Vorliegen des Testergebnisses. Im Falle 

eines positiven PCR-Testergebnisses gilt § 3.

(2) Ein Einwohner, dessen Selbsttest i.S. des § 1 Absatz 4 ein posi-

tives Ergebnis aufweist und der sich nicht bereits aufgrund einer 

Verpflichtung nach §§ 3 bis 6 in Quarantäne absondern muss, 

muss sich unverzüglich zur Kontrolle einem PoC-Antigenschnell-

test in einer beauftragten Teststelle unterziehen; bis zum Erhalt 

des Ergebnisses dieses Kontrolltests soll der Einwohner seine 

Kontakte soweit wie möglich reduzieren und die Auflagen des § 7 

Absatz 4 Satz 3 beachten. 

§ 3 Absonderung bei mit PCR-Test positiv getesteten
Einwohnern und Informationspflicht

(1) Ein Einwohner, bei dem ein PCR-Test mit positivem Ergebnis 

durchgeführt wurde, hat sich unverzüglich ab Kenntnisnahme des 

positiven Testergebnisses in eine 10-tägige Quarantäne abzuson-

dern, die automatisch nach 10 Tagen endet, wenn der Einwohner 

in den letzten 48 Stunden der Quarantäne nicht symptomatisch im 

Sinne des § 1 Absatz 8 ist, sonst gilt Absatz 2.

(2) Wenn der positiv getestete Einwohner in den letzten 48 Stun-

den der Quarantäne symptomatisch ist, ist er verpflichtet, unver-

züglich einen Test (zertifizierter Antigenschnelltest oder PCR-

Test) durchführen zu lassen. Die Pflicht zur Absonderung endet in 

diesem Fall nicht mehr automatisch, sondern erst dann, wenn ein 

negatives Testergebnis vorliegt. Bei einem positiven Testergebnis 

kann frühestens am zweiten Tag nach dem vorherigen Test ein 

weiterer Test (zertifizierter Antigenschnelltest oder PCR-Test) 

vorgenommen werden.

Der Fachbereich Gesundheit ist unverzüglich über das Auftre-

ten von Symptomen zu informieren, möglichst per E-Mail unter 

kontaktermittlung@halle.de. Wenn die Information per E-Mail 

nicht möglich oder zumutbar ist, ist der Fachbereich Gesundheit 

telefonisch zu informieren.

Bei Einwohnern, die in einem Krankenhaus, einer Pflegeeinrich-

tung oder Einrichtung der Eingliederungshilfe beschäftigt sind, 

darf die Testung nach den Absätzen 2 und 3 nur mittels eines 

PCR-Tests erfolgen.

(3) Die Quarantäne endet vorzeitig mit dem Vorliegen eines nega-

tiven Freitestungsergebnisses, wenn 

- der Einwohner mindestens während der letzten 48 Stunden der 

Quarantäne asymptomatisch ist und  

- ein frühestens am 7. Tag der Quarantäne beim Einwohner zur 

Freitestung durchgeführter Test (zertifizierter Antigenschnelltest 

oder PCR-Test) ein negatives Ergebnis hat.

Im Falle eines positiven Ergebnisses dieser Freitestung oder wenn 

der Einwohner während der letzten 48 Stunden der Quarantäne 

vor der Vornahme der Freitestung symptomatisch ist, wird die 

Quarantäne für 2 weitere Tage (berechnet ab dem Tag der Testvor-

nahme) fortgesetzt; frühestens am zweiten Tag nach der vorheri-

gen Testvornahme kann erneut eine Freitestung (mit zertifiziertem 

Antigenschnelltest oder PCR-Test) erfolgen. Die Quarantäne en-

det erst, wenn die erneute Freitestung negativ ist und dem Ein-

wohner das Ergebnis seines negativen Testergebnisses vorliegt. 

(4) Zertifizierte Antigenschnelltests und PCR-Tests sind in einer 

beauftragten Teststelle i.S. des § 1 Absatz 13 durchzuführen. Vom 

Einwohner sind hierbei sind die Auflagen des § 7 Absatz 4 Satz 3 

zu beachten.

(5) Der Fachbereich Gesundheit ist unverzüglich über das 

Auftreten von Symptomen im Sinne des § 1 Absatz 8 durch 

den Einwohner zu informieren, möglichst per E-Mail unter 

kontaktermittlung@halle.de. Wenn die Information per E-Mail 

nicht möglich oder zumutbar ist, ist der Fachbereich Gesundheit 

telefonisch zu informieren.

(6) Die Daten des Testergebnisses einer im Zusammenhang mit 

§ 3 durchgeführten Testung sind dem Fachbereich Gesundheit un-

verzüglich durch den getesteten Einwohner mitzuteilen, und zwar 

durch Ausfüllen des Online-Formulars „Corona-Selbstauskunft“ 

auf elektronischem Weg unter

https://www.halle.de/de/Verwaltung/Online-Angebote/

Online-Formulare/Selbstauskunft-Covid-19/

Ersatzweise kann die Bescheinigung des Testergebnisses per  

E-Mail an kontaktermittlung@halle.de oder wenn die elektroni-

sche Abgabe der Selbstauskunft nicht möglich oder zumutbar ist, 

auf dem Postweg an den Fachbereich Gesundheit, Niemeyerstr. 1, 

06110 Halle (Saale) übersandt werden. 

(7) Als erster Tag der Quarantäne wird bei asymptomatischen 

positiv getesteten Einwohnern der Tag der Abnahme des positiven 

PCR-Tests gezählt; bei symptomatischen positiv getesteten Ein-

wohnern wird als erster Tag der Quarantäne der Tag des Auftre-

tens von Symptomen i.S. des § 1 Absatz 8 gezählt. Ab diesem Tag 

wird gezählt, bis die Anzahl an Tagen der zu beachtenden Quaran-

tänedauer erreicht ist.

(8) Mit PCR-Test positiv getestete Einwohner sind verpflichtet, 

alle ihnen bekannten engen Kontaktpersonen, zu denen in den 

letzten zwei Tagen vor der Durchführung des Tests oder des Sym-

ptombeginns und bis zum Erhalt des Testergebnisses ein enger 

persönlicher Kontakt bestand, unverzüglich über ihre SARS-CoV-

2-Infektion zu unterrichten. Auch die engen Kontaktpersonen 

sollen unverzüglich eine Corona-Selbstauskunft im Sinne des Ab-

satzes 6 abgeben. Für Einwohner, die Schulen, Horte und sonstige 

Kindertageseinrichtungen besuchen, ist auch die Anordnung in 

§ 5 Absatz 4 zu beachten.

Mit PCR-Test positiv getestete Einwohner sind ferner verpflichtet 

unverzüglich eine Corona-Selbstauskunft (s. Anlage 1) abzuge-

ben. Die Abgabe soll möglichst durch Ausfüllen des Online-For-

mulars „Corona-Selbstauskunft“ auf elektronischem Weg unter

https://www.halle.de/de/Verwaltung/Online-Angebote/

Online-Formulare/Selbstauskunft-Covid-19/    

erfolgen. Wenn die elektronische Abgabe der Selbstauskunft 

nicht möglich oder zumutbar ist, kann diese per E-Mail an 

kontaktermittlung@halle.de, oder auf dem Postweg an den Fach-

bereich Gesundheit, Niemeyerstr. 1, 06110 Halle (Saale) über-

sandt werden. 

Zudem wird eine Mitteilung positiver Testergebnisse mittels der 

Corona-Warn-App dringend empfohlen.

(9) Enge Kontaktpersonen sind Personen, die zu mittels PCR-

Test positiv getesteten Personen engen persönlichen Kontakt 

hatten, und zwar beginnend ab den letzten zwei Tagen vor der 

Durchführung des PCR-Tests oder des Symptombeginns. Ein en-

ger persönlicher Kontakt besteht gemäß den Empfehlungen des 

Robert Koch-Instituts wenn der Kontakt 

- für einen Zeitraum von mehr als 10 Minuten und mit einem Ab-

stand von weniger als 1,5 Metern ohne das beiderseitige Tragen 

eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS) stattfand oder 

- in einem schlecht oder nicht belüfteten Raum unabhängig vom 

Abstand für länger als 10 Minuten stattfand, auch wenn durch-

gehend und korrekt MNS oder FFP2-Maske getragen wurde oder

- während eines Gesprächs von Angesicht zu Angesicht mit einem 

Abstand von weniger als 1,5 Metern - unabhängig von der Ge-

sprächsdauer - ohne MNS oder FFP2-Maske stattfand oder 

- bei direktem Kontakt mit respiratorischem Sekret der positiv ge-

testeten Person.
(10) Für Patientinnen und Patienten im stationären Kranken-
hausbereich, in Alten- und Pflegeheimen können abweichend 

von den Regelungen der §§ 3 bis 4 unter Anwendung der Krite-

rien des Robert Koch-Instituts in der jeweils geltenden Fassung 

(„COVID-19: Entisolierung von Patient/-innen im stationären 

Bereich sowie Bewohner/-innen in Alten- und Pflegeheimen“;  

www.rki.de/covid-19-entisolierung-stationaer andere Anordnun-

gen durch den Fachbereich Gesundheit getroffen werden. 

§ 4 Absonderung von engen Kontaktpersonen und
Informationspflicht

(1) Einwohner, die enge Kontaktpersonen im Sinne der § 3 Ab-

satz 9 und nicht bereits Haushaltsangehörige nach § 6 Absatz 1 

sind, haben die Verpflichtung, sich unverzüglich in eine 10-tägi-
ge Quarantäne abzusondern. Die Quarantäne endet automatisch, 

wenn der Einwohner am letzten Tag asymptomatisch ist, sonst gilt 

Absatz 2.   

Die Quarantänepflicht nach Satz 1 gilt nicht für Einwohner die 

„nicht quarantänepflichtig“ im Sinne des § 1 Absatz 12 sind.

Als erster Tag der Quarantäne wird der Tag nach dem letzten Kon-

takt zum Quellfall gezählt. 

(2) Wenn die enge Kontaktperson während des 10-tägigen Qua-

rantänezeitraums symptomatisch im Sinne des § 1 Absatz 8 wird, 

ist sie verpflichtet, unverzüglich einen Test (nur PCR-Test) durch-

führen zu lassen.

Wenn das Ergebnis dieses PCR-Tests positiv ist, gilt § 3. Bei 

einem negativen Ergebnis dieses PCR-Tests endet die Pflicht zur 

10-tägigen Absonderung nur dann vorzeitig mit Erhalt eines nega-

tiven Ergebnisses, wenn die PCR-Testung (=Abstrich) frühestens 

am 7. Tag der Quarantäne durchgeführt wurde.

Der Fachbereich Gesundheit ist unverzüglich über das Auftre-

ten von Symptomen zu informieren, möglichst per E-Mail unter 

kontaktermittlung@halle.de. Wenn die Information per E-Mail 

nicht möglich oder zumutbar ist, ist der Fachbereich Gesundheit 

telefonisch zu informieren.

(3) Die Quarantäne endet vorzeitig unmittelbar mit Vorliegen des 

negativen Testergebnisses, wenn 

- eine frühestens am 7. Tag der Quarantäne beim Einwohner 

durchgeführte Freitestung (PCR-Test oder zertifizierter Antigen-

test) ein negatives Ergebnis hat und

- der Einwohner am letzten Tag der Quarantäne asymptomatisch 

ist. 

Im Falle eines positiven Freitestungsergebnisses wird die Qua-

rantäne für 2 Tage (berechnet ab dem Tag der Testvornahme) 

fortgesetzt, am zweiten Tag nach der vorherigen Testvornahme 

kann erneut getestet werden. Die Quarantäne endet erst mit dem 

Vorliegen eines negativen Testergebnisses (PCR-Test oder zerti-

fizierter Antigentest) und wenn der Einwohner am letzten Tag der 

Quarantäne asymptomatisch ist.

Wenn die enge Kontaktperson am letzten Tag der Quarantäne 

symptomatisch im Sinne des § 1 Absatz 8 ist, endet die Quaran-

täne nur wenn die Freitestung durch einen PCR-Test erfolgt ist. 

(4) Zertifizierte Antigentests und PCR-Tests sind in einer beauf-

tragten Teststelle i.S. des § 1 Absatz 13 vornehmen zu lassen. 

Hierbei sind die Auflagen des § 7 Absatz 4 Satz 3 zu beachten. 

(5) Die Daten des Testergebnisses einer im Zusammenhang mit 

§ 4 durchgeführten Testung sind dem Fachbereich Gesundheit un-

verzüglich durch den getesteten Einwohner mitzuteilen, und zwar 

durch Ausfüllen des Online-Formulars „Corona-Selbstauskunft“ 

auf elektronischem Weg unter

https://www.halle.de/de/Verwaltung/Online-Angebote/

Online-Formulare/Selbstauskunft-Covid-19/

Enge Kontaktpersonen sind ferner verpflichtet, unverzüglich eine 

Selbstauskunft (s. Anlage 1) abzugeben. Die Abgabe soll mög-

lichst auf elektronischem Weg unter

https://www.halle.de/de/Verwaltung/Online-Angebote/

Online-Formulare/Selbstauskunft-Covid-19/

erfolgen. Wenn die elektronische Abgabe der Selbstauskunft oder 

der Daten des Testergebnisses nicht möglich oder zumutbar ist, 

sind dem Fachbereich Gesundheit die Daten telefonisch oder per 

E-Mail an kontaktermittlung@halle.de mitzuteilen. Eine automa-

tische Kontaktaufnahme durch den FB Gesundheit erfolgt nicht. 

Ersatzweise kann die Bescheinigung des Testergebnisses auf dem 

Postweg an den Fachbereich Gesundheit, Niemeyerstr. 1, 06110 

Halle (Saale) übersandt werden.

(6) Für Patientinnen und Patienten im stationären Kranken-
hausbereich, in Alten- und Pflegeheimen können abweichend 

von den Regelungen der §§ 3 bis 4 unter Anwendung der Krite-

rien des Robert Koch-Instituts in der jeweils geltenden Fassung 

(„COVID-19: Entisolierung von Patient/-innen im stationären 

Bereich sowie Bewohner/-innen in Alten- und Pflegeheimen“; 

www.rki.de/covid-19-entisolierung-stationaer andere Anordnun-

gen durch den Fachbereich Gesundheit getroffen werden. 

§ 5 Absonderung von engen Kontaktpersonen in Schulen, 
Horten und sonstigen Kindertageseinrichtungen sowie
Informationsplicht

(1) Für Einwohner, die Kinder oder Schüler sind und eine Schule, 

einen Hort oder eine sonstige Kindertageseinrichtung besuchen, 

und zugleich enge Kontaktpersonen im Sinne des § 3 Absatz 6 

sind, gelten die Vorschriften des § 4 Absätze 1 bis 5 und darüber 

hinaus die Regelungen der folgenden Absätze 2 bis 5.  

(2) Die 10-tägige Quarantäne endet vorzeitig unmittelbar mit Vor-

liegen des negativen Testergebnisses, wenn

- ein frühestens am 5. Tag der Quarantäne zur Freitestung bei der 

engen Kontaktperson durchgeführter Test (PCR-Test oder zerti-

fizierter Antigentest) ein negatives Ergebnis hat und   

- die enge Kontaktperson am letzten Tag der Quarantäne asympto-

matisch ist (sonst gilt Absatz 3) und   

- in der Schule, dem Hort oder der sonstigen Kindertageseinrich-

tung eine regelmäßige (serielle) Testung der Kinder oder Schü-

ler erfolgt und dort die Verpflichtung zum Tragen einer Mund- 

Nasen-Bedeckung in geschlossenen Räumen für die engen Kon-

taktpersonen besteht.

der Stadt Halle (Saale)25. Januar 2022 • 30. Jahrgang / Ausgabe 3 www.halle.de



Die Möglichkeit zur Freitestung nach Satz 1 besteht nicht für 

Jugendliche unter 18 Jahren, die im Rahmen ihrer Ausbildung 

in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen oder Einrichtungen der 

Eingliederungshilfe tätig sind.

(3) Wenn die enge Kontaktperson während des Quarantänezeit-

raums symptomatisch im Sinne des § 1 Absatz 8 wird, ist sie ver-

pflichtet, unverzüglich einen Test (nur PCR-Test) durchführen zu 

lassen. Bei einem positiven PCR-Testergebnis gilt § 3. Bei einem 

negativen Ergebnis dieses PCR-Tests endet die Pflicht zur Abson-

derung nur dann vorzeitig mit Erhalt eines negativen Ergebnisses, 

wenn die PCR-Testung (=Abstrich) frühestens am 5. Tag der Qua-

rantäne durchgeführt wurde

Der Fachbereich Gesundheit ist unverzüglich über das Auftre-

ten von Symptomen zu informieren, möglichst per E-Mail unter 

kontaktermittlung@halle.de. Wenn die Information per E-Mail 

nicht möglich oder zumutbar ist, ist der Fachbereich Gesundheit 

telefonisch zu informieren.

(4) Wenn der einzige Grund für die Quarantänepflicht der engen 

Kontaktperson die enge Kontaktsituation mit einer positiv getes-

teten Person ist, welche die gleiche Klasse bzw. Gruppe der Ge-

meinschaftseinrichtung besucht, besteht keine Verpflichtung zur 

Absonderung in die Quarantäne für die engen Kontaktpersonen 

der jeweiligen Klasse/Gruppe, wenn ab Kenntnis dieses Umstan-

des und auch nach jeder Feststellung einer weiteren mittels PCR-

Test bestätigten SARS-CoV-Infektion in der jeweiligen Klasse 

bzw. Gruppe der Gemeinschaftseinrichtung 

- unverzüglich eine tägliche Testung mindestens an den darauffol-

genden 5 Werktagen (hierzu zählen nur die Wochentage Montag – 

Freitag) der jeweiligen Klasse oder Gruppe der Gemeinschafts-

einrichtung erfolgt und die enge Kontaktperson an dieser Testung 

teilnimmt und

- an diesen 5 Werktagen von allen Personen in den jeweiligen 

Gruppen bzw. Klassen innerhalb geschlossener Räume mindes-

tens ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz getragen wird.

Sofern die unverzügliche werktägliche Testung nicht nahtlos an 

den nächsten 5 Werktagen erfolgt, z.B. aufgrund der Unterbre-

chung durch die Schulferien, findet der Satz 1 für die hiervon be-

troffenen Kontaktpersonen keine Anwendung; Ausnahmen hier-

von sind in Absprache mit dem Fachbereich Gesundheit möglich. 

(5) Kinder und Schüler, die eine Gemeinschaftseinrichtung 

(=Schule, Hort, Kindertageseinrichtung) besuchen und deren 

von der Gemeinschaftseinrichtung zur Verfügung gestellter Anti-

genschnelltest ein positives Ergebnis hat, sind verpflichtet, die 

Leitung der von ihnen besuchten Gemeinschaftseinrichtung un-

verzüglich über das Ergebnis des bei ihnen durchgeführten PCR-

Tests (=Kontrolltests) zu informieren.

Die Kinder und Schüler werden im Regelfall im Auftrag des Fach-

bereichs Gesundheit durch ihre Gemeinschaftseinrichtung über 

Anordnungen des Fachbereichs Gesundheit informiert. 

§ 6 Absonderung von Haushaltskontaktpersonen

(1) Ein Einwohner, der mit einer durch PCR-Test positiv geteste-

ten Person (=positiver Haushaltsangehöriger) im Sinne des § 1 

Absatz 9 in einer faktischen Wohngemeinschaft zusammenlebt  

(=Haushaltskontaktperson), hat sich unverzüglich in eine 10-tägi-

ge Quarantäne abzusondern, die - vorbehaltlich der Regelungen in 

Absatz 4 - automatisch endet.  

Die Quarantänepflicht nach Satz 1 gilt nicht für Einwohner  die 

„nicht quarantänepflichtig“ im Sinne des § 1 Absatz 12 sind.

Als erster Tag der Quarantäne gezählt wird der erste Tag 

- nach der Abnahme des positiven PCR-Abstrichs beim asympto-

matischen positiven Haushaltsangehörigen,  

- nach dem Auftreten von Symptomen i.S. des § 1 Absatz 8 beim 

symptomatischen positiven Haushaltsangehörigen.

(2) Treten in einer faktischen Wohngemeinschaft während der 

Quarantänezeit von Haushaltskontaktpersonen weitere positive 

Haushaltsangehörige (=Quellfälle) auf, so verlängert sich die 

Quarantänedauer für die übrigen Haushaltskontaktpersonen nicht 

über 10 Tage hinaus – gezählt ab dem Tag nach dem Tag des Sym-

ptombeginns des ersten Quellfalles des Haushalts oder bei einem 

asymptomatischen Quellfall entsprechend ab dem Tag der Abnah-

me der Vornahme des Tests (=Abstrich).

(3) Für die Haushaltskontaktpersonen wird nach Ende der Qua-

rantäne bis zum Tag 14 nach Symptombeginn eines positiven 

Haushaltsangehörigen zusätzlich eine Reduktion der Kontakte 

(z.B. Homeoffice, keine privaten Treffen mit haushaltsfremden 

Einwohnern) empfohlen. Treten bei Haushaltskontaktpersonen in 

diesem Zeitraum Symptome im Sinne des § 1 Absatz 8 auf, ist 

diese verpflichtet, unverzüglich einen Test (nur PCR-Test) durch-

führen zu lassen. 

(4) Die Anordnungen in § 4 Absätze 2 bis 6 gelten entsprechend 

für Haushaltskontaktpersonen.

§ 7 Pflichten während der Absonderung und Quarantäne-
Bescheinigung

(1) Die Quarantäne hat in der Regel in einer Wohnung oder einem 

anderweitig räumlich abgrenzbaren Teil eines Gebäudes oder 

einer sonstigen im Sinne des § 30 Absatz 1 IfSG geeigneten Ein-

richtung (=Absonderungsort) zu erfolgen. Der zeitweise alleinige 

Aufenthalt in einem zu der Wohnung gehörenden Garten, einer 

Terrasse oder eines Balkons ist gestattet. 

(2) In der gesamten Zeit der Quarantäne soll eine räumliche oder 

zeitliche Trennung von anderen im Haushalt nicht positiv geteste-

ten Personen beachtet werden. 

(3) Während der Quarantäne dürfen die abgesonderten Einwohner 

keinen Besuch von Personen empfangen, die nicht zum selben 

Haushalt gehören. Während der Zeit der Quarantäne unterliegen 

die abgesonderten Einwohner der Beobachtung nach § 29 IfSG. 

Ihnen wird empfohlen zwecks Selbstüberwachung ein Tagebuch 

zu führen, in dem – soweit möglich – zweimal täglich (mit einem 

Zeitabstand von mindestens sechs Stunden zwischen den Mes-

sungen) die Körpertemperatur und – soweit vorhanden – der Ver-

lauf von Erkrankungszeichen sowie allgemeine Aktivitäten und 

der Kontakt zu anderen Personen festgehalten wird. Die Selbst-

überwachung und eine Kontaktreduktion sollte auch nach einer 

erfolgten Quarantäneverkürzung (nach Freitestung) noch einige 

Tage fortgesetzt werden und bei Auftreten von Symptomen eine 

SARS-CoV-2-Infektion umgehend durch eine Testung ausge-

schlossen werden.

(4) Absonderungspflichtige Einwohner dürfen während der Zeit 

der Quarantäne die Wohnung oder den Absonderungsort ohne 

ausdrückliche Zustimmung des Fachbereichs Gesundheit nicht 

verlassen. Dieses gilt nicht, sofern ein Verlassen oder Betreten 

des Absonderungsortes zum Schutze von Leben und Gesundheit, 

wie insbesondere bei medizinischen Notfällen oder notwendigen 

Arztbesuchen, oder aus anderen gewichtigen Gründen zwingend 

erforderlich ist. 

Davon abweichend darf unter Einhaltung folgender Auflagen 

das Corona-Testzentrum in der Magdeburger Straße 22 in Halle 

(Saale) oder ein Arzt in Halle (Saale) oder eine andere beauftrag-

te Teststelle i.S. des § 1 Absatz 13 in Halle (Saale) aufgesucht 

werden, um dort einen PCR-Test oder POC-Antigen-Schnelltest 

durchführen zu lassen: 

- es darf nur der direkte Weg zum Corona-Testzentrum, zum Arzt 

oder zur beauftragten Teststelle und zurück zur eigenen Wohnung 

bzw. Häuslichkeit genutzt werden 

- Tragen einer partikelfiltrierenden Halbmaske (z.B. FFP2- 

Maske) ohne Ventil und Einhaltung eines Abstands von mindes-

tens 1,5 Metern zu anderen Personen soweit möglich bzw. zumut-

bar während der Hin- und Rückfahrt und 

- keine Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs.

(5) Die Hinweise des Robert Koch-Instituts zu den Hygiene- und 

Schutzmaßnahmen während der Absonderung sind zu beachten. 

Hierzu gibt es Infos in dem Flyer : „Häusliche Isolierung bei be-

stätigten COVID-19-Erkrankung: Flyer für Patienten und Ange-

hörige“ :
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/ 

Flyer_Patienten.pdf?__blob=publicationFile und für Kontaktper-

sonen https://www.rki.de/covid-19-quarantaene

(6) Der Fachbereich Gesundheit stellt positiv getesteten Perso-

nen, engen Kontaktpersonen und Haushaltskontaktpersonen auf 

Verlangen eine Bescheinigung aus, aus der die Pflicht zur Ab-

sonderung und der voraussichtliche Absonderungszeitraum her-

vorgehen. Im Fall einer vorzeitigen Freitestung und Kenntnis des 

Fachbereichs Gesundheit hierüber erhalten Einwohner automa-

tisch eine geänderte Bescheinigung ihres Absonderungszeitraums 

zugesandt. Die Sätze 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn das 

positive Testergebnis auf einem POC-Antigen-Schnelltest oder 

Selbsttest beruht und das Testergebnis nicht unverzüglich dem 

Fachbereich Gesundheit gemeldet wurde.

Ist ein Kind unter 12 Jahren von der Quarantäne betroffen, kann 

ein Anspruch auf Entschädigung wegen Verdienstausfall nach 

§ 56 IfSG bestehen. Auf Verlangen kann der Absonderungszeit-

raum des Kindes auch in diesem Fall vom Fachbereich Gesund-

heit bescheinigt werden.

Kontaktdaten des Fachbereichs Gesundheit:
Niemeyerstraße 1, 06110 Halle (Saale)

E-Mail: corona@halle.de Telefon: 0345-2213238

(7) Einwohner, die gemäß §§ 2 bis 5 verpflichtet sind sich in die 

Quarantäne abzusondern, sind verpflichtet dem Fachbereich Ge-

sundheit auf Verlangen unverzüglich den Zeitpunkt des Antritts 

bzw. Beginns der Quarantäne und deren Beendigungszeitpunkt 

mitzuteilen und hierbei auch den Grund der Quarantäne anzu-

geben.

§ 8 Informationspflicht für Gemeinschaftseinrichtungen  

(1) Sofern bei Durchführung eines POC-Antigen-Schnelltests in 

einer Schule, einem Hort oder sonstigen Kindertageseinrichtung 

in Halle (Saale) ein positives Testergebnis festgestellt wurde, ist 

die Leitung der jeweiligen Einrichtung verpflichtet, die Kontakt-

daten der positiv getesteten Person unverzüglich dem Fachbereich 

Gesundheit der Stadt Halle (Saale) zu übermitteln. 

(2) Das Leitungspersonal von Schulen, Horten und sonstigen Kin-

dertageseinrichtungen in Halle (Saale) ist bei Kenntnis des posi-

tiven PCR-Kontrolltestergebnisses von Schülern oder betreuten 

Kindern verpflichtet, unverzüglich die volljährigen Schüler und 

die Sorgeberechtigten der Schüler und Kinder aus der jeweiligen 

Klasse, Lern- oder Betreuungsgruppe, in der die Infektion auf-

getreten ist, anonymisiert hierüber zu informieren. 

Das Leitungspersonal der Einrichtungen ist ferner verpflichtet, 

den FB Gesundheit über ein positives PCR-Kontrolltest-Ergebnis 

unverzüglich zu informieren. 

§ 9 Ausnahmen und sprachliche Gleichstellung

(1) Der Fachbereich Gesundheit kann Ausnahmen oder Ab-

weichungen von dieser Verordnung bei Vorliegen eines triftigen 

Grundes zulassen, z.B. in dringenden Notlagen zur Aufrechterhal-

tung der Versorgung im Bereich der Alten- und Pflegeheime oder 

anderen systemrelevanten Bereichen der kritischen Infrastruktur 

oder bei Verdacht auf eine Infektion des laborbestätigten Quell-

falls mit einer besorgniserregenden Virusvariante. Ab dem Zeit-

punkt, ab dem eine Person vom Fachbereich Gesundheit eine ein-

zelfallbezogene, mündlich, schriftlich oder elektronisch erlassene 

Absonderungsanordnung erhält, gehen die im Einzelfall erlasse-

nen Regelungen dieser Verordnung vor.

(2) Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Verordnung 

gelten jeweils für Personen mit männlichem, weiblichem und di-

versem Geschlecht sowie für Personen ohne Geschlechtsangabe.

§ 10 Bußgeld- und Strafvorschriften    

Auf die Bußgeld- und Strafvorschriften der §§ 73 bis 75 IfSG wird 

hingewiesen. Insbesondere nach § 73 Absatz 1a Nr. 6, Nr. 24, Ab-

satz 2 IfSG handelt ordnungswidrig, wer einer nach §§ 2 bis 8 

bestehenden Pflicht dieser Verordnung vorsätzlich oder fahrlässig 

zuwiderhandelt. 

§ 11 Übergangsvorschrift

Für Personen, die sich am 26. Januar 2022 aufgrund der bisher 

geltenden Fassung der Siebten Eindämmungsverordnung der 

Stadt Halle (Saale) in Quarantäne befinden, richtet sich die Been-

digung der jeweiligen Quarantäne nach den Anordnungen dieser 

neuen Achten Eindämmungsverordnung der Stadt Halle (Saale).

Für positiv getestete Personen und enge Kontaktpersonen, die 

sich am 26. Januar 2022 aufgrund einer Einzelanordnung des 

Fachbereichs Gesundheit infolge einer Infektion mit der Omi- 

kron-Variante des Coronavirus SARS-CoV-2 oder aufgrund eines 

engen Kontakts zu einem Quellfall, bei dem der Verdacht auf 

eine Infektion mit der Omikron-Variante besteht, in Quarantäne 

befinden, richtet sich die Beendigung der jeweiligen Quarantäne 

abweichend von der jeweiligen Einzelanordnung nach den Anord-

nungen dieser Achten Eindämmungsverordnung der Stadt Halle 

(Saale).

§ 12 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt mit Beginn des 26. Januar 2022 in 

Kraft. Gleichzeitig tritt die Siebte Eindämmungsverordnung der 

Stadt Halle (Saale) vom 8. Oktober 2021, bekannt gemacht im 

Amtsblatt der Stadt Halle (Saale) vom 8. Oktober 2021, zuletzt 

geändert durch die Fünfte Verordnung zur Änderung der Siebten 

Eindämmungsverordnung der Stadt Halle (Saale) vom 4.  Janu-

ar  2022, bekannt gemacht im Amtsblatt der Stadt Halle (Saale) 

vom 7. Januar 2022, außer Kraft.

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 22. Februar 2022 außer 

Kraft.

Halle (Saale), den 24. Januar 2022

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister 
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A M T S B L A T T

Selbstauskunft von an Covid-19 erkrankten Personen 
oder deren engen Kontaktpersonen 
 

 Ich selbst bin mit dem Coronavirus infiziert. 
 Ich hatte engen Kontakt zu einem mit dem Coronavirus Infizierten. 

 

 

 
Persönliche Daten 
 
Anrede 
 

 
Titel 
 

 
Name 
 

 
Vorname 
 

 
Geschlecht 

 keine Angaben 
 weiblich 
 männlich 
 unbekannt 

 

 

Geburtsdatum 
 

 

Beruf 
 
 

 Sonstiges 
 Schüler*in 
 Student*in 
 Lehrer*in 
 Arzt*in 
 medizinisches Personal 
 Pflegepersonal 
 BDF/FSJ 
 Auszubildender 
 Berufstätig 
 Bundeswehr 
 Bundespolizei 
 Landespolizei 
 Rentner*in 

 

 
Adresse 
 
Straße 
 

 
Hausnummer 
 

 
Postleitzahl 
 

 
Ort 
 

Halle (Saale) 
Telefon 
 

 
Mobil 
 

 
E-Mail-Adresse 
 

 
 
 
 
 
 
 

Arbeitsstätte/Gemeinschaftseinrichtung 
 
Angaben zum Arbeitsort/Aufenthaltsort  (bitte ankreuzen, wenn Angabe auf Sie zutrifft): 
 

Typ 

 Schule (Ich arbeite hier oder bin  Schüler) 
 Kita (Ich arbeite hier oder werde hier betreut) 
 Hort (Ich arbeite hier oder werde hier betreut) 
 Krankenhaus (Ich arbeite hier oder bin  Patient) 
 Pflegeeinrichtung (Ich arbeite hier oder lebe hier) 
 Wohnheim (Ich arbeite hier oder lebe hier ) 
 Jugendhilfeeinrichtung (Ich arbeite hier oder lebe hier) 
 Werkstätte für Behinderte (Ich arbeite hier) 
 bitte hier ankreuzen, wenn Sie nicht in einer der oben 
genannten Gemeinschaftseinrichtungen arbeiten, betreut 
oder gepflegt werden  

 

 

Ich arbeite in einem 
Großraumbüro (=mehr als 2 
Beschäftigte im Büro) 

 ja 
 nein 

 

 

Name Firma/Unternehmen/Gemeinschaftseinrichtung etc. 
 

 
Abteilung 
 

 
Straße 
 

 
Hausnummer 
 

 
Postleitzahl 
 

 
Ort 
 

 
Telefon 
 

 
Mobil 
 

 
E-Mail-Adresse 
 

 
Ich befinde mich im Krankenstand seit: 
 

 
Datum des letzten Aufsuchens 
 

 
 
Anamnese 
 
Bei mir bestehen folgende Grunderkrankungen (z.B. Krebs, Diabetes, ...): 
 
 
 
 
 

 
Ich bin aktuell oder war vor kurzem im 
Zusammenhang mit einem positiven 
Coronatest im Krankenhaus hospitalisiert 

 ja 
 nein 

 

 

Krankenhaus 

 BG Klinikum Bergmannstrost Halle 
 Krankenhaus Martha-Maria Halle-Dölau 
 Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara 
 Universitätsklinikum Halle (Saale) 
 Sonstiges (bitte angeben) 

 

 

Aufnahme Krankenhaus (Datum) 
 

 
 
 

Entlassung Krankenhaus (Datum) 
 

 

Datum der ersten Symptome 
 

 
momentaner 
Gesundheitszustand 

 gesund 
 krank 

 

 

Ausprägung der Symtome 

 leichte 
 mittlere 
 schwere 

 

 

Fieber 

 nein 
 ja 

 

 

letzte gemessene Temperatur (Grad Celsius) 
 

 

Husten 

 nein 
 ja 

 

 

 
 

Abgeschlagenheit 

 nein 
 ja 

 

 

 
 

Atemprobleme 

 nein 
 ja 

 

 

 
 

Schüttelfrost 

 nein 
 ja 

 

 

 
 

Halskratzen 

 nein 
 ja 

 

 

 
 

Kopf- und Gliederschmerzen 

 nein 
 ja 

 

 

 
 

verstopfte Nase 

 nein 
 ja 

 

 

 
 

Übelkeit 

 nein 
 ja 

 

 

 
 

Erbrechen 

 nein 
 ja 

 

 

 
 

Durchfall 

 nein 
 ja 

 

 

 
 

Geruchs-/Geschmacksverlust 

 nein 
 
 

 ja 
 

 

Sonstiges 

 nein 
 ja 

 

 

 
 

Bemerkungen 
 

 

 
Angaben zum Test 
 
Testdatum 
 

 
Testart 

 PCR-Test 
 Antigenschnelltest 

 

 

Ergebnis 

 positiv 
 negativ 

 

 

 

Testgrund (bei PCR Test) 

 ich wurde bereits in den letzten 14  Tagen mit PCR-Test positiv getetest, dies ist der 
Endabstrich  

 ich hatte einen positiven Schnelltest 
 ich bin eine symptomatische Person – (oder bin Kontaktperson einer positiv getesteten 
symptomatischen Person)  

 ich bin Kontaktperson, Erstabstrich  
 ich bin Kontaktperson, Endabstrich  
 ich bin AuslandsReiserückkehrer aus Risikogebiet  
 ich bin AuslandsReiserückkehrer aus Gebiet mit hoher lokaler Inzidenz  
 Test in Fieberambulanz/Hausarzt wegen Corona typischen Krankheitssymptomen 
 Test in Fieberambulanz/Hausarzt wegen anderer Gründe 
 Weiß ich nicht oder keine Angaben  

 
Testgrund (bei Antigenschnelltest) 

 Entscheidungstestung Gemeinschaftseinrichtung 
 Krankheitssymptome 
 Screening 
 andere Gründe 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum der ersten Symptome 
 

 
momentaner 
Gesundheitszustand 

 gesund 
 krank 

 

 

Ausprägung der Symtome 

 leichte 
 mittlere 
 schwere 

 

 

Fieber 

 nein 
 ja 

 

 

letzte gemessene Temperatur (Grad Celsius) 
 

 

Husten 

 nein 
 ja 

 

 

 
 

Abgeschlagenheit 

 nein 
 ja 

 

 

 
 

Atemprobleme 

 nein 
 ja 

 

 

 
 

Schüttelfrost 

 nein 
 ja 

 

 

 
 

Halskratzen 

 nein 
 ja 

 

 

 
 

Kopf- und Gliederschmerzen 

 nein 
 ja 

 

 

 
 

verstopfte Nase 

 nein 
 ja 

 

 

 
 

Übelkeit 

 nein 
 ja 

 

 

 
 

Erbrechen 

 nein 
 ja 

 

 

 
 

Durchfall 

 nein 
 ja 

 

 

 
 

Geruchs-/Geschmacksverlust 

 nein 
 
 

Impfstatus 
 
Erstimpfung (Datum) 
 

 
Impfstoff 

 COVID-19 Vaccine Moderna 
 Comirnaty BioNTech 
 COVID-19 Vaccine Astra-Zeneca 
 Vaccine Janssen (Johnson und Johnson) 
 anderer Impfstoff 

Zweitimpfung (Datum) 
 

 
Impfstoff 

 COVID-19 Vaccine Moderna 
 Comirnaty BioNTech 
 COVID-19 Vaccine Astra-Zeneca 
 Vaccine Janssen (Johnson und Johnson) 
 anderer Impfstoff 

Drittimpfung (Datum) 
 

 
Impfstoff 

 COVID-19 Vaccine Moderna 
 Comirnaty BioNTech 
 COVID-19 Vaccine Astra-Zeneca 
 Vaccine Janssen (Johnson und Johnson) 
 anderer Impfstoff 

 
 Ich versichere, dass meine vorstehenden Angaben wahr und richtig sind. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daten des Infizierten (soweit bekannt) 
bei Auswahl “Ich hatte Kontakt zu einem Infizierten.” 

 
Kontaktart 

 häusliche Gemeinschaft 
 privater Kontakt 
 schulischer Kontakt 
 beruflicher Kontakt 
 Kindergarten/Hort Kontakt 

 

 

Kontakt am: 
 

 

Bemerkungen 
 

 

 
 
Anrede 
 

 
Titel 
 

 
Name 
 

 
Vorname 
 

 
Geschlecht 

 keine Angabe 
 weiblich 
 männlich 
 unbekannt 

 

 

Geburtstdatum 
 

 

 
 
Land 
 

 
Straße 
 

 
Hausnummer 
 

 
Postleitzahl 
 

 
Ort 
 

 
Telefon 
 

 
Mobil 
 

 
E-Mail-Adresse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktpersonenliste (soweit bekannt) 
bei Auswahl “Ich bin infiziert.” 

 
Kontaktart 

 häusliche Gemeinschaft 
 privater Kontakt 
 schulischer Kontakt 
 beruflicher Kontakt 
 Kindergarten/Hort Kontakt 

 

 

Kontakt am: 
 

 

Bemerkungen 
 

 

 
 
Anrede 
 

 
Titel 
 

 
Name 
 

 
Vorname 
 

 
Geschlecht 

 keine Angabe 
 weiblich 
 männlich 
 unbekannt 

 

 

Geburtstdatum 
 

 

 
 
Straße 
 

 
Hausnummer 
 

 
Postleitzahl 
 

 
Ort 
 

 
Telefon 
 

 
Mobil 
 

 
E-Mail-Adresse 
 

 
 
Bei mehreren Kontaktpersonen bitte diese Seite “Kontaktpersonen” mehrfach 
ausdrucken und befüllen. 

 
 

 


